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guten Willen, an ihrer Pflichttreue; im Gegentheile, ich fürchte beide

in diesem Falle, weil sie nicht Hand in Hand mit den genügenden

Detailkenntnissen und Vorstudien gehen.

Eine aufrichtige Frage — auf welche ich eine ebenso aufrichtige

Antwort erwarte —: Hat einer der Herren Abgeordneten den münd¬

lichen Prozeß durch eigene Anschauung so genau kennen gelernt, daß

er über die praktische Anwendbarkeit einer Detailbcstimmung urtheilen

kann, und hat Einer die verschiedenen Stadien der Reform, welche der

französische Prozeß von seiner ersten Gestaltung nach dem Code

Napoleon an bis zum neuesten baicrischen Prozeß durchgemacht hat,

genau in's Detail studirt? Kennt Einer die Erfahrungen, die man in

Hannover und Baden mit dem mündlichen Prozesse gemacht hat, und

hat Einer auch nur oberflächlich die bedeutendsten Arbeiten der franzö¬

sischen und deutschen Theoretiker und Praktiker auf prozessualem Gebiete

durchgesehen ?

Nun, alles das ist nothwendig, um das Gesetz verbessern zu

können, denn die Motive des deutschen und österreichischen Entwurfes,

welche für unsere Prozeßordnung zusammengehören, beziehen sich auf

dieses Materiale; wer es nicht kennt, der urtheilt auf Grund der An¬

schauung, die er sich in Proßnitz oder Brünn oder vielleicht auch Wien,

aber ohne praktische Erfahrung, wie sich der mündliche Prozeß gestaltet,

gebildet hat, und dies reicht nicht hin.
Mit dem besten Willen kann der Schuster ohne Leder keinen —

Schuh machen; auf geistigem Gebiete wird aber — wenn man nur

den guten Willen hat — leichter gearbeitet.

Unsere Prozeßnoth ist so arg, daß es eine heilige Pflicht
unseres Abgeordnetenhauses ist, sobald als möglich dieEinführung
der neuen Civilprozeßordnung, sowie der Executionsordnung
möglich zu mache»; jeder Tag der Verzögerung verlängert die
wirthschaftlichen und moralische»Nachtheile des jetzigenZustandes.

Man hat mit anerkennenswcrthem Eifer die philoxera vastatrix

zu bekämpfen versucht; ist etwa unsere Prozeßpraxis nicht gcmeinschäd-

licher? Allein es geht wie immer, das materielle Uebel wird schneller

erkannt und energischer bekämpft, das moralische ist so mit der süßen

Gewohnheit des Daseins verwoben und gewährt so manchen Vortheil,

daß wir es für geringer achten und daher weniger heftig gegen das¬

selbe auftreten.
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